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RS OGH 1965/5/20 11Os81/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1965

Norm

SchPO §19

SchPO §35

SchPO §37

Rechtssatz

Bei gefährlicher Annäherung eines Faltbootes hat der Führer eines Motorschi7es vor Durchführung eines in Aussicht

genommenen Wendemanövers das Boot mit der Schi7spfeife rechtzeitig auf die beabsichtigte Fahrtrichtungsänderung

aufmerksam zu machen.
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